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Wie kann ich die Pflege 
zu Hause organisieren?



Pflege zu Hause
KONIK24 bietet verschiedene Leistungen für die häusliche Pflege 
an. Nachdem Ihr Pflegegrad mitgeteilt wurde, können Sie frei 
entscheiden, wie Sie diese Leistungen in Anspruch nehmen 
möchten. Im Folgenden werden wir Ihnen diese genauer erläutern.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, um Sie bei der Kontaktpflege, Erledigung 
von Besorgungen und Haushaltsführung zu unterstützen. Dazu gehören Begleitung 
bei Spaziergängen oder Treffen mit Freunden, Vorlesen oder die Teilnahme an einer 
Demenzgruppe. Jeder Pflegebedürftige hat Anspruch auf einen Entlastungsbetrag 
von 125 Euro pro Monat. 

Dieser Betrag kann für folgende Leistungen genutzt werden:

· Unterstützung im Alltag (nach Landesrecht anerkannt)
· Pflegedienst
· Tages- oder Nachtpflege
· Kurzzeitpflege

Ihre Pflegekasse bzw. Pflegeversicherung kann die Kosten für diese Unterstützungs-
leistungen auch aus Mitteln der Verhinderungspflege erstatten. Zudem besteht ein 
Umwandlungsanspruch gemäß § 45a Abs. 4 SGB XI für nicht in Anspruch genommene 
Pflegesachleistungen in Höhe von bis zu 40 % des jeweiligen Höchstanspruchs - 
ohne vorherige Antragstellung erforderlich.

Dieser Betrag steht dann zusätzlich zur Verfügung für Entlastungsangebote wie 
z.B. Dienste von Nachbarschaftshelfern, welche von den Versicherungsunternehmen 
anerkannt sind. Unsere Pflegeberater erklären Ihnen gerne die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Inanspruchnahme dieser Leistungen.

Unterstützung im Alltag

konikpflege24.de

Das Pflegegeld wird Personen mit mindestens Pflegegrad 2 gewährt, die zu Hause 
betreut werden. Es spielt keine Rolle, ob die Betreuung von Angehörigen, Lebens-
partnern, ehrenamtlichen oder berufstätigen Personen oder von einer angestellten 
Pflegekraft erfolgt. Die Höhe des Pflegegeldes hängt vom jeweiligen Pflegegrad ab 
und ermöglicht es Ihnen, Ihre Betreuung selbst sicherzustellen. Das Ziel des Pflege-
geldes ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihrer pflegenden Person eine finanzielle 
Anerkennung für ihren Einsatz zukommen zu lassen.

Pflegegeld

Wenn Sie mindestens Pflegegrad 2 haben, können Sie anstelle des Pflegegeldes auch 
eine häusliche Pflegehilfe in Anspruch nehmen. 

Pflegedienst mit der Pflegesachleistung finanzieren



Die Leistungen einer häuslichen Pflegehilfe umfassen körperbezogene Pflegemaß-
nahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Haushalts-
führung. In den meisten Fällen wird die häusliche Pflegehilfe von einem professionel-
len Pflegedienst übernommen. Die Höhe der Leistung Ihrer Pflegeversicherung hängt 
von Ihrem jeweiligen Pflegegrad ab. Wichtig ist zu beachten: Der beauftragte Pflege-
dienst muss gültige Versorgungsverträge und Vergütungsvereinbarungen vorweisen, 
damit sich die Kostenbeteiligung durch die Pflegeversicherung gewährleisten lässt.

Es ist möglich, sowohl Pflegegeld als auch Pflegesachleistungen gleichzeitig zu er-
halten. Bei der sogenannten Kombinationsleistung wird die Betreuung teilweise von 
einer nicht professionellen Pflegeperson (z.B. Angehörige) und teilweise von einem 
ambulanten Pflegedienst durchgeführt. Beide Leistungen der Pflegeversicherung 
werden kombiniert, wobei das Pflegegeld entsprechend reduziert wird, je nachdem in 
welchem Umfang Sie die Sachleistungen nutzen. Die Summe beider Prozentsätze darf 
jedoch insgesamt nicht mehr als 100 % betragen.

Kombinationsleistung

Sie befinden sich in Pflegegrad 3 und 
reichen im Januar eine Rechnung von 
Ihrem ambulanten Pflegedienst über 
850 Euro ein. Rechnungen bis zu einem 
Betrag von 1.432 Euro werden als 
„Sachleistung ambulant“ erstattet. Um 
herauszufinden, wie viel Pflegegeld 
Ihnen noch für den Januar zur Verfü-
gung steht, können Sie folgende 
Formel verwenden:

Beispiel Berechnung des anteiligen Pflegegelds
bei der Kombinationsleistung

850 € × 100/1.432 € = 59,36 %
der Sachleistung sind ausgeschöpft

100 % – 59,36 % = 40,64 %

der Sachleistung stehen noch zur Verfügung
Formel:
Pflegegeld /100 x prozentualer Anteil der nicht
ausgeschöpften Sachleistung

573 € (Pflegegeldbetrag für Pflegegrad 3)/100 ×
40,64 % = 232,87 € werden Ihnen vom Pflegegeld 
von der Versicherung noch anteilig überwiesen

Um die häusliche Pflege zu ermöglichen, können möglicherweise Bau- oder Umbau-
maßnahmen erforderlich sein. Die Kosten für diese Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfelds und deren Folgekosten werden von der Pflegeversicherung mit bis zu 
4.000 Euro pro Maßnahme unterstützt. Ein Umzug kann ebenfalls als eine Maßnahme 
zur Verbesserung des Wohnumfelds betrachtet werden. In jedem Fall muss jedoch zu-
nächst ein Antrag bei der Versicherung oder Krankenkasse gestellt werden.

Wohnumfeldverbesserung

Unabhängig von der Pflegestufe hat jede pflegebedürftige Person Anspruch auf spe-
zielle Hilfsmittel, wenn ein Gutachter feststellt, dass sie die häusliche Pflege erleichtern 
oder die Pflegeperson entlasten. Vor dem Kauf sollten Sie die Kostenübernahme mit 
Ihrer Versicherung klären. Für Verbrauchsmaterialien steht Ihnen ein monatliches Bud-
get zur Verfügung. Technische Hilfsmittel werden normalerweise ausgeliehen und es 
kann eine Selbstbeteiligung von bis zu 25 Euro erforderlich sein. Dies gilt auch für den 
oft genutzten Hausnotrufsysteme.

Hilfsmittel

Wir beraten Sie gerne: 0621 861 902 41  www.konikpflege24.de


